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Auszug 
 
PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung 
 
Einführung 
 
Die nachhaltige Waldbewirtschaftung in Deutschland erfolgt in einer Weise, welche die bio-
logische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, 
gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen auf 
lokaler und nationaler Ebene zu erfüllen, erhält und anderen Ökosystemen keinen Schaden 
zufügt (Definition der Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa). 
 
Nachhaltige Waldbewirtschaftung orientiert sich an den 1993 in Helsinki auf der Ministerkon-
ferenz zum Schutz der Wälder in Europa beschlossenen Kriterien: 
 

1. Erhaltung und angemessene Verbesserung der forstlichen Ressourcen und ihr Bei-
trag zu globalen Kohlenstoffkreisläufen. 

2. Erhaltung der Gesundheit und Vitalität von Forstökosystemen. 
3. Erhaltung und Förderung der Produktionsfunktion der Wälder (Holz und Nichtholz). 
4. Bewahrung, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt in  

Waldökosystemen. 
5. Erhaltung und angemessene Verbesserung der Schutzfunktionen bei der Waldbe-

wirtschaftung (vor allem Boden und Wasser). 
6. Erhaltung sonstiger sozioökonomischer Funktionen und Bedingungen. 

 
Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung dient dem Klimaschutz.  
 
Waldbesitzer, die ihre Waldbewirtschaftung an diesem gemeinsamen Ziel der umfassenden 
Nachhaltigkeit ausrichten, können sich an der PEFC-Zertifizierung beteiligen. Die Dokumen-
tation der nachhaltigen Waldbewirtschaftung erfolgt auf regionaler Ebene auf Grundlage der 
Indikatorenliste. Die vorliegenden Standards präzisieren die aus den Helsinki-Kriterien abge-
leiteten Anforderungen für die praktische Waldbewirtschaftung auf der betrieblichen Ebene. 


